
 

V E R H A N D L U N G S N I E D E R S C H R I F T  
 
 
 

über die Sitzung des Allgemeinen Ausschusses des 
Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg"  

 

am , Montag dem 25.08.2014 
 
 
Sitzungsort: Historischer Kreistagssaal, Kreishaus, Viktoriastr. 16-18, 25524 Itzehoe 
 
 

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
Ende der Sitzung: 19.40 Uhr 

 
 
 
 
Anwesend die Mitglieder: 
 
Herr Mohrdiek, als stellv. Vorsitzender 
Herr Lahann 
Herr Dunker 
Herr Pfahl 
Herr Nagel 
Herr Bolten 
 
 
von der Verwaltung: 
 
Herr Dr. Stork 
Herr Abromeit 
Herr Naumann, zugleich als Protokollführer 
 
ferner: 
 
Herr Heuberger, Amtsvorsteher Amt Breitenburg 
Herr Tüxen, LVB Amt Itzehoe-Land 
Herr Jörgensen, LVB Amt Breitenburg 
Herr Kühl, LVB Amt Horst-Herzhorn 
Herr Voß, Amt Krempermarsch 
Herr Tabel, Amt Schenefeld 
 
 
 
Von den Mitgliedern fehlen entschuldigt: 
 
Herr Ratjen, Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Eröffnung der Sitzung 
 

Herr Mohrdiek eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Ladung  
 
Gegen die Frist und Ladung werden keine Einwendungen erhoben. Es nehmen 5 stimmbe-
rechtigte Mitglieder an der Sitzung teil. 

 
 

3. Einwohnerfragestunde 
 
Auf Fragen von Einwohnern der Gemeinde Holstenniendorf, teilt Herr Mohrdiek mit,  
- dass die weiteren Aktionsgebiete erst kurzfristig bekannt gegeben werden. Mit dem Ge- 
  samtausbau ist jedoch bis Ende 2017 zu rechnen;  
- Die Kündigung von laufenden Verträgen mit alten Providern werden von SWN bei Vertrags- 
  abschluss übernommen. Der Neuvertrag greift erst mit Auslaufen des Altvertrages;  
- Außenlagen können nicht alle erschlossen werden. Es finden sich aber immer Möglichkei- 
  ten, z.B. durch Eigenleistungen oder Kostenbeteiligungen von Gemeinden. 
 
 
 
4. Ausbau Breitband in den Amtsbereichen Schenefeld, Itzehoe-Land,  

Breitenburg und Kellinghusen 
 
Herr Mohrdiek berichtet, dass die Vermarktung in den ersten drei Aktionsgebieten erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Die Anschlussquote liegt im Durchschnitt bei 60 %. Der offizielle Bau-
beginn ist im Juni 2014 erfolgt. Mit der ersten Aufschaltung im ersten Abschnitt wird im Okto-
ber gerechnet. In einem vierten Aktionsgebiet (Reher, Puls, Christinenthal, Warringholz, 
Oldenborstel) hat die Kundenaquise in diesen Tagen begonnen. Der Bau erfolgt dort aber 
erst in 2015.  

 
 

5. Auschreibung des Breitbandausbaues der Lose 4/6 und 7 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Allgemeinde Ausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Durchführung einer Ausschreibung zur weitge-
hend flächendeckenden Breitbandversorgung der Amtsbereiche Horst-Herzhorn, Kremper-
marsch und Wilstermarsch.  
 
Herr Mohrdiek gibt zu diesem TOP weitere Erläuterungen ab. Gemeinden, die nach Abwick-
lung der Ausschreibung und der Kundenaquise keine Gegenleistung vom Zweckverband 
erhalten, haben die Möglichkeit auszutreten. Während des Ausschreibungsverfahrens ist ein 
Austritt nicht möglich. Auf Nachfrage von Herrn Heuberger teilt Herr Mohrdiek mit, dass die 
Rückerstattung der gezahlten Umlagebeträge nicht in Betracht kommt. 
 
 
Beschluss: Entsprechend beschlossen 
 
Stimmenverhältnis: Einstimmig 
 
 



 
6. Beratung und Beschlussfassung über einen 1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Allgemeine Ausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen: 
    
     
Die Verbandsversammlung beschließt einen 1. Nachtragswirtschaftsplan 2014 wie folgt:
     
Aufgrund der §§ 14, 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in  Verbin-
dung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordung (GO) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für 
das Land Schleswig Holstein hat die Verbandsversammlung des  Zweckverbandes "Breit-
bandversorgung Steinburg" durch Beschluss vom              2014 und mit Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Haushaltsjahres 2014 
festgestellt.     

erhöht um vermindert um

gegenüber nunmehr fest-

bisher gesetzt auf

€ € € €

1. Im Erfolgsplan

die Erträge 130.000 1.000 131.000

die Aufwendungen 118.000 249.000 367.000

der Jahresgewinn

der Jahresverlust 12.000 248.000 236.000

2. Im Vermögensplan

die Einzahlungen 4.368.000 5.748.000 10.116.000

die Auszahlungen 4.368.000 5.748.000 10.116.000

€ €

5.500.000 auf 9.680.000

0 auf 0

auf 1.000.000

0 auf 50.000

erteilt.

2. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert

Die Verbandsumlage                     von bisher

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

Ratjen

Verbandsvorsteher

Itzehoe, den

1. die Verpflichtungsermächtigungen     unverändert

Es werden neu festgesetzt

Mit dem aktualisierten Wirtschaftsplan werden

und damit der Gesamtbetrag 

des Wirtschaftsplanes 

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen  von bisher 

 



 
Beschluss: Entsprechend beschlossen 
 
Stimmenverhältnis: Einstimmig 
 
Protokollnotiz: Gemeinden, die nicht an einer Ausschreibung teilnehmen sind von der Ver-
bandsumlage befreit (§ 14 Abs. Verbandssatzung) 
 
 
7. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2015 
 

Beschlussvorschlag:

Der Allgemeine Ausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen:

1. Es betragen EUR

1.1 im Erfolgsplan

             die Erträge 323.000

             die Aufwendungen 821.000

             der Jahresgewinn

             der Jahresverlust 498.000

1.2 im Vermögensplan

             die Einzahlungen 12.682.000

             die Auszahlungen 12.682.000

2. Es werden festgesetzt 

11.780.000

0

1.000.000

2.4 die Verbandsumlage 0

erteilt."

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

       und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufgrund der §§ 14, 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in  Verbindung mit §§  

2.2 die Verpflichtungsermächtigungen

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am                                

Die Verbandsversammlung beschließt einen Wirtschaftsplan 2015 wie folgt:

Wirtschaftsplan des Haushaltsjahres 2015 festgestellt.

95 ff. Gemeindeordnung (GO) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Schleswig -    

Holstein hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg"

durch Beschluss vom                2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den

 
 
Beschluss: Entsprechend beschlossen 
 
Stimmenverhältnis: Einstimmig 
 
 
 



8. Beratung und Beschlussfassung über eine 3. Nachtragssatzung zur Änderung der Ver-
bandssatzung  

 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Allgemeine Ausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen: 
 
a) Die Verbandsversammlung beschließt eine 3. Nachtragssatzung zur Änderung der 

Verbandssatzung des Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg" in der als An-
lage 1 beigefügten Fassung.  

 
b) Der Grundsatzbeschluss der Verbandsversammlung vom 7.12.2011 über die Ver-

fahrensregelung zur Barauszahlung von Entschädigungen für die Teilnahme an Sit-
zungen der Verbandsversammlungen wird ersatzlos aufgehoben. 

 
Beschluss: Entsprechend beschlossen 
 
Stimmenverhältnis: Einstimmig 
 
 
  
9. Mitteilungen und Anfragen 
 
 a) Herr Mohrdiek verweist auf ein Interview in der heutigen Ausgabe der  
 Norddeutschen Rundschau mit Verbandsvorsteher Ratjen zum Projektstand. 
 
 b) Die Sitzung der Verbandsversammlung findet am 28.08.2014, 19.00 Uhr 
  in der Gaststätte "Zur Erholung" in Heiligenstedten statt. 
 

c) Herr Heuberger bittet um Mitteilung, warum noch keine größeren Gemeinden in die 
Vermarktung aufgenommen wurden. Herr Mohrdiek verweist dort auf die bessere vor-
handene Versorgung. Aus strategischen Gründen werden daher vorrangig unterver-
sorgte ländliche Bereiche erschlossen. 
 
d) Herr Heuberger teilt mit, dass eine Gemeinde aus seinem Amtsbereich  
die Erschließung der Außenlagen durch Kredite finanzieren wollte. Die erforderliche 
Genehmigung hierfür wurde von der Kommunalaufsicht verweigert. 
Unter Hinweis auf die Gesetzeslage teilt Herr Dr. Stork mit, dass dies nicht nur für den 
Breitbandausbau gilt, sondern auch für andere Investitionen. 
 
 
Herr Mohrdiek schließt die Sitzung um 19.40 Uhr. 

 
 
  
 
 

geschlossen: 
 
 
 

gez. Mohrdiek gez. Naumann 
Vorsitzender Protokollführer 

  
 



Anlage 1 
 
 

3. Nachtragssatzung 
 

zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg"  
vom 15.11.2010 

 
 
 
Aufgrund des § 5 (3) und (6) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Ver-
bindung mit dem § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Be-
schluss der Verbandsversammlung vom           folgende 3. Nachtragssatzung zur Änderung 
der Satzung des Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg"  vom  15.11.2010, zu-
letzt geändert durch Satzung vom 29.11.2013 erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung des Zweckverbandes "Breitbandversorgung Steinburg" vom 15.11.2010 wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 werden die Gemeinden Hodorf, Huje, Breitenburg und Kleve 

ersatzlos gestrichen.  
 

2. In § 10 Abs. 4 wird das Sitzungsgeld von 23,00 € auf 15,00 € geändert. 
 

3. In § 10 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt mit folgendem Wortlaut: 
 
"Die Mitglieder der Ausschüsse, sowie deren Stellvertretenden erhalten nach Maßgabe 
der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die 
sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 
 
Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen von 
Ausschüssen, in die sie nicht gewählt sind, ein Sitzungsgeld von 10,00 €." 
 
Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. Die weitere Nummerierung der Absätze ändert 
sich entsprechend. 
 

Artikel II 
 
Artikel I Ziff. 1 tritt am 1.01.2015 in Kraft.  
Artikel I Ziff. 2 und 3 tritt am rückwirkend am 1.04.2014 in Kraft. 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  
 
 
25524 Itzehoe, den  
 
Henning Ratjen 
Verbandsvorsteher 

 
 


